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Zusammenfassung: 

Die Stadt Erding plant die Neuordnung des Gebiets südlich der Staatsstraße ST 2084. 

Für Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 219 „Gebiet zwischen Anton-Bruckner-

Straße, Siglfinger Straße, Rennweg und Sigwolfstraße“ sollen zukünftig verschiedene 

Schutzansprüche gelten. 

Es wurde geprüft, ob gesunde Wohn- bzw. Arbeitsverhältnisse aufgrund der zu 

erwartenden Geruchsimmissionen gewährleistet sind. Die Ausbreitungsrechnung für 

die Geruchsstoffe erfolgte mit dem TA-Luft-konformen Simulationsmodell AUSTAL 3. 

Zur Beurteilung wurden die Immissionswerte anhand der TA Luft 2021, Anhang 7 

bestimmt und gemäß den darin festgelegten Immissionswerten und Beurteilungs-

kriterien bewertet. Nach der TA Luft 2021 bezieht sich der Immissionswert für 

Gewerbe- und Industriegebiete auf Wohnnutzung in diesen Gebieten. Auch 

Beschäftigte eines benachbarten Betriebs genießen einen Schutzanspruch vor erheb-

lichen Belästigungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der grundsätzlich kürzen 

Aufenthaltsdauer dieser Nachbarn können höhere Immissionen zumutbar sein. Ein 

Immissionswert von 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr soll jedoch nicht über-

schritten werden. In diesen Bereichen ist lediglich das Errichten von Lagerhallen o. ä. 

möglich. 

Es zeigte sich, dass in den Mischgebieten MI 1 und MI 2 der Immissionswert für ein 

Wohn- und Mischgebiet flächendeckend und auch der Übergangswert an der Grenze 

zum Gewerbegebiet in fast allen Bereichen überschritten wird. Wohnbebauung ist nur 

in Bereichen möglich, in denen der Immissionswert für ein Wohn- und Mischgebiet ein-

gehalten wird. 

Auf allen Gewerbe- und Industriegebietsflächen wird der Immissionswert für ein 

Gewerbe- und Industriegebiet überschritten, der aufgrund der kürzeren Aufenthalts-

dauer höhere zulässige Immissionswert von 25 % der Jahresstunden wird teilweise 

eingehalten. Die bestehenden Gebäude genießen Bestandsschutz, neue gewerblich 

genutzte Gebäude, in denen sich Beschäftigte tagsüber aufhalten, sind nur in 

Bereichen möglich, in denen dieser höhere Immissionswert eingehalten wird. 

Das Plangebiet ist mit erheblichen Geruchsimmissionen vorbelastet. Der Schutz und 

die Vorsorge gegen erhebliche lufthygienische Belästigungen muss im Einzelfall 

geprüft werden, sofern die Geruchsimmissionssituation im Plangebiet nicht deutlich 

reduziert werden kann.  

Textvorschläge für den Bebauungsplan wurden formuliert. 

 

Diese Unterlage ist nur für den Auftraggeber bestimmt und darf nur insgesamt kopiert und verwendet werden.  

Bei Veröffentlichung dieses Berichts oder von Teilen dieser Unterlage ist sicherzustellen, dass die 

veröffentlichten Inhalte keine datenschutzrechtlichen Bestimmungen verletzen. 
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1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise 

Die Stadt Erding plant die Neuordnung des Gebiets südlich der Staatsstraße ST 2084. Hier 

soll für den Bereich zwischen der Anton-Bruckner-Straße, der Siglfinger Straße, dem Rennweg 

und der Sigwolfstraße der Bebauungsplan Nr. 219 aufgestellt und einige Flächen neu geordnet 

und überplant werden. Für Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 219 „Gebiet zwischen Anton-

Bruckner-Straße, Siglfinger Straße, Rennweg und Sigwolfstraße“ sollen zukünftig unterschied-

liche Schutzansprüche gelten. So sind Bereiche als Wohn- und Mischgebiet (MI), Gewerbe-

gebiet (GE) und Industriegebiet (GI) geplant.  

Innerhalb des Plangebiets befindet sich der gummiverarbeitende Betrieb Huber Technik 

GmbH & Co. KG. Westlich des Plangebiets grenzt das Gelände der Privatbrauerei Erdinger 

Weißbräu an das Plangebiet an. Die Geruchsemissionen dieser beiden Betriebe können zu 

relevanten Geruchsbeiträgen im Plangebiet führen. 

Für die weitere Planung soll mit Hilfe einer Ausbreitungsrechnung die Geruchsimmissions-

belastung im Plangebiet festgestellt und die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vor-

schriften beurteilt werden. 

Es wird folgende Vorgehensweise gewählt: 

• Bestandsaufnahme der Geruchsquellen aus der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und 

aus dem Betrieb Huber Technik GmbH & Co. KG 

• Berechnung der Geruchsemissionen anhand der VDI-Richtlinie 3945, Blatt 3 

• Geruchsimmissionsprognose durch Ausbreitungsberechnung mit AUSTAL 3 gemäß 

den Vorgaben der TA Luft 2021 

• Beurteilung der Geruchsimmissionen für das Plangebiet unter Anwendung aktueller 

Vorschriften und Richtlinien, insbesondere der TA Luft 2021, Anhang 7. 

Die ACCON GmbH (ACCON) wurde am 11.10.2023 mit dem Geruchsimmissionsgutachten 

beauftragt. 

2 Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Grundlage für die Beurteilung von Luftverunreinigungen ist das Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) [1]. Nach § 3 BImSchG fallen Gerüche bei Erfüllung bestimmter Kriterien in 

die Kategorie erheblicher Umweltbelästigungen: 

„(1) Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Immissionen, die 

nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erheb-

liche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 

… 
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(4) Luftverunreinigungen im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der natürlichen 

Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, 

Dämpfe oder Geruchsstoffe.“ 

2.2 Neufassung der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 

In der Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz (TA Luft 2021) [2] vom August 2021 wird die Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen durch Gerüche geregelt. In der alten Fassung von 2002 enthielt die 

TA Luft keine Vorschriften zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchs-

immissionen. Für eine derartige Regelungslücke galt, dass die zur Prüfung und Entscheidung 

berufenen Behörden auf andere Erkenntnisquellen zurückgreifen mussten. Als eine solche 

Quelle kam in erster Linie die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) [3] des Länderaus-

schusses für Immissionsschutz in Betracht, die in Bayern als Erkenntnisquelle zur Anwendung 

im Verwaltungsvollzug eingeführt worden war.  

Die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) wurde in die Neufassung der Ersten Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, der TA Luft 2021 [2] in Anhang 7 

mit einigen Ergänzungen integriert und somit verbindlich eingeführt. Daher enthält nun die 

TA Luft 2021 Vorschriften zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchs-

immissionen durch technische Normen, die auf Erkenntnisquellen von Sachverständigen 

beruhen und den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik darstellen.  

2.2.1 Immissionsgrenzwerte nach TA Luft 2021, Anhang 7 

Gemäß den Vorgaben der TA Luft 2021, Anhang 7 [2] werden Immissionswerte auf Basis von 

Geruchswahrnehmungshäufigkeiten berechnet. Liegen in wenigstens 10 % einer Stunde 

(6 Minuten) Geruchsereignisse über der Wahrnehmungsschwelle vor, so zählt diese Stunde 

als eine Geruchsstunde. Folgende Immissionswerte als relative Häufigkeiten der Geruchs-

stunden pro Jahr sind für die Gesamtbelastung in Abhängigkeit der Nutzungsgebiete 

festgelegt: 

Tabelle 1: Immissionswerte für verschiedene Nutzungsgebiete 

Nutzungsart Immissionswert 

Wohn- und Mischgebiete,  
Kerngebiete mit Wohnen,  
urbane Gebiete 

0,10 (10 % der Jahresstunden) 

Gewerbe- und Industriegebiete,  
Kerngebiete ohne Wohnen 

0,15 (15 % der Jahresstunden) 

Dorfgebiete (gilt bei Tierhaltungsanlagen) 0,15 (15 % der Jahresstunden) 

In speziellen Fällen sind unter Berücksichtigung TA Luft 2021 auch andere Zuordnungen der 

Immissionsgrenzwerte möglich. Dazu wird in der TA Luft 2021, Anhang 7 aufgeführt: 

„Der Immissionswert von 0,15 für Gewerbe- und Industriegebiete bezieht sich auf Wohn-

nutzung im Gewerbe- bzw. Industriegebiet […]. Aber auch Beschäftigte eines anderen 
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Betriebs sind Nachbarinnen und Nachbarn mit einem Schutzanspruch vor erheblichen 

Belästigungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der grundsätzlich kürzen Aufent-

haltsdauer (ggf. auch der Tätigkeitsart) benachbarter Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer können in der Regel höhere Immissionen zumutbar sein. […] Ein Immissions-

wert von 0,25 soll nicht überschritten werden.“ 

„Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geruchsauswirkung vergleichbar 

genutzte Gebiete und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemenge-

lage), können die für die zum Wohnen dienende Gebiete geltenden Immissionswerte auf 

einen geeigneten Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien 

geltenden Werte erhöht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rück-

sichtnahme erforderlich ist. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Emissions-

minderungstechnik eingehalten wird. Für die Höhe des Zwischenwertes ist die konkrete 

Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebiets maßgeblich.  

2.2.2 Ortsüblichkeit 

In Bezug auf die Ortsüblichkeit ist zu prüfen, ob die Nutzungen der umliegenden Grundstücke 

einen ähnlichen Charakter haben bzw. hatten (historisch gewachsene Gegenden). Auch 

Emissionen einzelner Nutzungen, die eine Gegend prägen, z. B. landwirtschaftliche Betriebe, 

können als ortsüblich beurteilt werden [6]. 

Die TA Luft 2021, Anhang 7 beinhaltet folgende Anmerkungen zur Ortsüblichkeit: 

„Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Einwirkungsbereichs durch den Umfang der 

Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die 

Ortsüblichkeit der Geruchseinwirkung und die Frage, welche der unverträglichen Nut-

zungen zuerst verwirklicht wurde.“ […] In der Regel werden die Art der Immissionen 

durch die Geruchsqualität, das Ausmaß durch die Feststellung von Gerüchen ab ihrer 

Erkennbarkeit und über die Definition der Geruchsstunde sowie die Dauer durch die Er-

mittlung der Geruchshäufigkeit hinreichend berücksichtigt. Ein Vergleich mit den Immis-

sionswerten reicht jedoch nicht immer zur Beurteilung der Erheblichkeit der Belästigung 

aus. Regelmäßiger Bestandteil dieser Beurteilung ist deshalb im Anschluss an die Be-

stimmung der Geruchshäufigkeit die Prüfung, ob Anhaltspunkte für die Notwendigkeit 

einer Prüfung für den jeweiligen Einzelfall bestehen.“ 

Für die Beurteilung im Einzelfall wird weiter ausgeführt: 

„Für die Beurteilung […] ist ein Vergleich der […] zu ermittelnden Kenngrößen mit den 

[…] festgelegten Immissionswerten nicht ausreichend, wenn 

a) In Gemengelagen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass trotz Überschreitung der Im-

missionswerte aufgrund der Ortsüblichkeit der Gerüche keine erhebliche Belästigung 

zu erwarten ist, wenn z. B. durch eine über lange Zeit gewachsene Gemengelage von 

einer Bereitschaft zur gegenseitigen Rücksichtnahme ausgegangen werden kann 

oder 
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b) Auf einzelnen Beurteilungsflächen in besonderem Maße Geruchsimmissionen aus 

dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaft-

licher Düngemaßnahmen oder anderen nicht […] zu erfassender Quellen auftreten 

oder 

c) Anhaltspunkte dafür bestehen, dass wegen der außergewöhnlichen Verhältnisse hin-

sichtlich Hedonik und Intensität der Geruchswirkung der ungewöhnlichen Nutzungen 

in dem betroffenen Gebiet oder sonstiger atypischer Verhältnisse trotz Über-

schreitung der Immissionswerte eine erhebliche Belästigung der Nachbarschaft oder 

der Allgemeinheit durch die Geruchsimmissionen nicht zu erwarten ist […]. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei der Prüfung der Erheblichkeit im Einzelfall unter 

Berücksichtigung der bisherigen Prägung eines Gebiets durch die bereits bestehende 

Geruchsbelastung (Ortsüblichkeit) folgende Beurteilungskriterien heranzuziehen sind: 

- Der Charakter der Umgebung, insbesondere die in Bebauungsplänen festgelegte 

Nutzung der Grundstücke, 

- Landes- oder fachplanerische Ausweisungen und vereinbarte oder angeordnete 

Nutzungsbeschränkungen, 

- Besondere Verhältnisse in der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Geruchs-

immissionen sowie Art […] und Intensität der Geruchsimmissionen. 

„Außerdem ist zu berücksichtigen, dass bei der Grundstücksnutzung eine gegenseitige 

Pflicht zur Rücksichtnahme bestehen kann, die u. a. dazu führen kann, dass die oder 

der Belästigte in höherem Maße Geruchsimmissionen hinnehmen muss. Dies wird 

besonders dann der Fall sein, soweit einer emittierenden Anlage Bestandsschutz 

zukommt. In diesem Fall können Belästigungen hinzunehmen sein, selbst wenn sie bei 

gleichartigen Immissionen in anderen Situationen als erheblich anzusehen wären.“ 

2.2.3 Beurteilungsgebiet 

Das Gebiet, in dem Geruchsquellen zu berücksichtigen sind, ist so zu wählen, dass alle 

Emittenten berücksichtigt werden, die eine relevante Geruchsbelästigung an den Immissions-

orten erwarten lassen. In der TA Luft 2021, Anhang 7 [2], wird dazu ein Prüfradius von 600 m 

um die Immissionsorte festgelegt. 

Die Festlegung der zu berücksichtigenden Betriebe erfolgt fallspezifisch.  

2.2.4 Beurteilungsflächen 

Beurteilungsflächen sind nach TA Luft 2021, Anhang 7 [2] Aufenthaltsbereiche, in denen 

Menschen sich nicht nur vorübergehend aufhalten. Waldgebiete, Flüsse, Park- oder Spiel-

plätze usw. werden nicht betrachtet. Die Bewertung der Geruchsimmission erfolgt nach 

TA Luft 2021, Anhang 7 in der Regel durch Mittelung der Geruchshäufigkeiten einer quadra-

tischen Beurteilungsfläche von 250 m Kantenlänge. Geringere Rastergrößen bis hin zu Punkt-

betrachtungen werden angewandt, wenn Emissionsquelle und Immissionsort nah beieinander 

liegen und eine inhomogene Verteilung der Geruchsstundenhäufigkeit innerhalb einer 

Beurteilungsfläche zu erwarten ist. 
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2.2.5 Erheblichkeit der Immissionsbeiträge (Irrelevanzschwelle) 

Liegt der Immissionsbeitrag einer Anlage auf keiner Beurteilungsfläche, auf der sich Personen 

nicht nur vorübergehend aufhalten, über 0,02, also über 2 % der Jahresstunden, ist davon 

auszugehen, dass die Anlage die vorhandene Geruchsbelastung nicht relevant erhöht. Die 

Immissionsbeiträge der Anlage sind unerheblich (Irrelevanzschwelle).  

2.3 Sonstige Beurteilungsgrundlagen 

Für die Geruchsbewertung und den Vollzug sind neben der TA Luft 2021, Anhang 7 ebenso 

das IMS vom 10.06.1996 und 25.03.1997 zu Immissionsschutzbelangen im Bauplanungsrecht 

heranzuziehen [5]. Insofern relevant, wird diese Grundlage bei der Beurteilung berücksichtigt. 

2.4 Methodik zur Ermittlung von Geruchsimmissionen 

Zur Bestimmung der Geruchsgesamtbelastung bei komplexen Quellsituationen ist in der Regel 

eine Geruchsausbreitungsrechnung gemäß den Vorgaben der TA Luft 2021, Anhang 2 durch-

zuführen. Bei einer Ausbreitungsrechnung werden für die Geruchsausbreitung relevante 

Parameter wie z. B. die meteorologische Situation am Standort, die Landnutzung und das 

umgebende Gelände berücksichtigt. Die Lage der Emissionsquellen kann zudem detailliert 

abgebildet werden. 

Die Geruchsimmissionsprognose in diesem Gutachten erfolgte mittels Ausbreitungsrechnung 

gemäß TA Luft 2021. 

3 Örtliche Gegebenheiten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 219 „Gebiet zwischen Anton-Bruckner-Straße, 

Siglfinger Straße, Rennweg und Sigwolfstraße“ befindet sich südlich der Staatsstraße ST 2084 

im Westen von Erding. Einige Bereiche des Plangebiets sind derzeit Bestandteil des Bebau-

ungsplans Nr. 56.5 der Stadt Erding und als Industriegebiet (GI) ausgewiesen. Diese Bereiche 

sollen u. a. überplant und neu geordnet werden. 

Westlich des Plangebiets befindet sich die Privatbrauerei Erdinger Weißbräu, der Süden, 

Osten und Norden ist von bestehender Ortsbebauung der Stadt Erding geprägt. Im Plangebiet 

befindet sich der gummiverarbeitende Betrieb Huber Technik GmbH & Co. KG. 

Die Lage des Plangebiets und die Lage der zu beurteilenden Gewerbebetriebe, der Privat-

brauerei Erdinger Weißbräu und Huber Technik GmbH & Co. KG, ist in Abbildung 1 und die 

Neuordnung des Geltungsbereichs des Plangebiets des Bebauungsplans Nr. 219 in 

Abbildung 2 dargestellt. 
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Abbildung 1: Lageplan Plangebiet und Gewerbebetriebe 
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Abbildung 2: Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 219 

4 Emissionen 

Informationen, die für die Berechnung der Emissionen notwendig waren, sowie die Lage der 

Emissionsorte der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und der Huber Technik GmbH & Co. KG 

wurden von der Stadt Erding zur Verfügung gestellt. Als Geruchsstoffkonzentrationen wurden 

Erfahrungswerte aus Berechnungen bzw. Messungen oder einschlägiger Literatur zu ver-

gleichbaren Betrieben herangezogen. 

Die berechneten Geruchsemissionen sind im Folgenden zusammengefasst. 
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4.1 Privatbrauerei Erdinger Weißbräu 

Die Privatbrauerei Erdinger Weißbräu erstreckt sich über die Flurstücke 2617 und 2617/1 an 

der Franz-Brombach-Straße 1-20 östlich des Plangebiets.  

Hier wird in der Zeit von Montag bis Samstag, 24 Stunden am Tag, in zwei Sudhäusern Bier 

hergestellt. Der Sonntag wird zum Reinigen der Anlage genutzt.  

Zunächst wird in der Maischepfanne Biermaische aus Wasser und gemahlenem Braumalz 

hergestellt. Hierbei wird die Maische unter ständigem Rühren auf ca. 72 °C erhitzt. An-

schließend wird Die Maische von der Einmaischpfanne in die Abmaischpfanne übergeführt. 

Hierbei zersetzen Enzyme die Stärke aus dem Malz in Malzzucker, dieser vergärt später zu 

Alkohol. 

Im nächsten Schritt wird die Maische im Läuterbottich geläutert. Der festere Malztreber wird 

von dem flüssigen und vergärbaren Teil der Maische, der Würze getrennt. Der Malztreber wird 

in das Trebersilo gepumpt.  

Die Würze wird über die Speisepfanne und bzw. direkt über das Vorlaufgefäß in die Würze-

pfanne. Hier wird Hopfen zugegeben und aufgekocht. Es werden Teile der Läuterwürze ver-

dampft und im Plattendunstkondensator niedergeschlagen. Dies führt zur Herstellung der 

Anstellwürze, der nach der Abkühlung die Hefekulturen beigefügt werden. 

Für die Hauptgärung, die ungefähr eine Woche dauert, wird die Anstellwürze in einen der fünf 

Gärkeller gepumpt. Nach der Hauptgärung wird das Jungbier in der Flaschenfüllanlage in 

Flaschen gefüllt. Bis zum Verkauf reift das Bier in der Flasche nach. 

Das Abwasser wird bevor es in die Kanalisation gelangt in einer Abwasservorbehandlungs-

anlage vorgereinigt. Zunächst wird die Abluft aus dieser Anlage über einen Gaswäscher 

geführt und anschließend werden die letzten Geruchsstoffe über einen Biofilter neutralisiert. 

Die Abluft des Biofilters gelangt über einen Abluftkamin ins Freie. 

Täglich werden in beiden Sudhäusern maximal 12 Sude mit einem Volumen von 45 m³/Sud 

angesetzt. Mit einer angenommenen 6-Tage-Woche entspricht das einer maximal möglichen 

Produktionsmenge von 3,36 Mio. Hektoliter Bier pro Jahr. Derzeit werden pro Jahr jedoch ca. 

1,8 Mio. Hektoliter pro Jahr hergestellt. 

Bei der Bierherstellung können Gerüche entstehen, die über Kamine oder Gebäudeöffnungen 

wie z. B. die Dachlüftung in der Flaschenabfüllerei in die Atmosphäre freigesetzt werden. 

Emissionen entstehen während der Sudprozesse und beim Kochen der Würze. Bei der Her-

stellung der Anstellwürze werden lediglich nach dem Kochvorgang bei dem Ablassen des 

Dampfes Geruchsemissionen freigesetzt. Gleiches gilt ebenso für die Prozesse in der Ein- und 

Abmaischpfanne und beim Läutern. 

Bei Befüllvorgängen der einzelnen Bierherstellungsgefäße in den beiden Sudhäusern sowie 

beim Befüllen des Trebersilos können Geruchsemissionen freigesetzt werden. Diese werden 

über Kamine an die Atmosphäre abgeleitet. Der Treber wird entweder in Silofahrzeuge abge-

pumpt oder offen auf landwirtschaftliche Fahrzeuge verladen und so weggebracht. 

Die Gärtanks bzw. Gärkeller sind zur Atmosphäre hin geschlossen, hier sind keine relevanten 

Geruchsemissionen zu erwarten.  
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Die Abwasservorbehandlungsanlage verfügt über zwei Biofilter, über die Geruchsemissionen 

an die Atmosphäre gelangen können. 

Die berechneten Geruchsemissionsströme für die relevanten Geruchsquellen der Privat-

brauerei Erdinger Weißbräu sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Anordnung der Geruchsquellen 

ist aus dem Emissionsquellenplänen in Anlage 3 ersichtlich. Die Geruchsstoffkonzentrationen 

wurden anhand von Erfahrungswerten bzw. Messungen aus anderen Brauereien festgelegt. 

Für die Flaschenabfüllanlage wird aufgrund von Erfahrungswerten bei ähnlichen Betrieben ein 

Geruchsemissionsstrom von 2,23 MGE/h angenommen.  

Tabelle 2: Berechnung der Geruchsemissionen der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu 

Quell-ID Emissionsquelle 
Emissions-

dauer 
[min/Vorgang] 

Volumen-
strom 
feucht, 
20 °C 
[m³/h] 

Geruchsstoff-
konzentration 

[GE/m³] 

Geruchs-
emissions

strom 
[MGE/h] 

QUE_101 
Einmaischpfanne 
Sudhaus 1 

15 51,30 27.600 1,42 

QUE_102 Abmaischpfanne  
Sudhaus 1 

15 51,30 27.600 1,42 

QUE_103 Läuterbottich 1 
Sudhaus 1 

15 52,75 66.800 3,52 

QUE_104 Läuterbottich 2 
Sudhaus 1 

15 52,75 66.800 3,52 

QUE_105 Speisepfanne 
Sudhaus 1 

15 52,20 66.800 3,49 

QUE_106 Vorlaufgefäß 1 
Sudhaus 1 

210 14,50 7.700 0,11 

QUE_107 Vorlaufgefäß 2 
Sudhaus 1 

210 14,50 7.700 0,11 

QUE_108 Würzepfanne 1 
Sudhaus 1 

45 64,60 60.100 3,88 

QUE_109 Würzepfanne 2 
Sudhaus 1 

45 64,60 60.100 3,88 

QUE_110 Trebersilo  
Sudhaus 1 

15 21,00 8.000 0,17 

QUE_111 Einmaischpfanne 
Sudhaus 2 

15 51,30 27.600 1,42 

QUE_112 Läuterbottich 1 
Sudhaus 2 

15 52,75 66.800 3,52 

QUE_113 Läuterbottich 2 
Sudhaus 2 

15 52,75 66.800 3,52 

QUE_114 Vorlaufgefäß 1 
Sudhaus 2 

210 14,50 7.700 0,11 

QUE_115 Vorlaufgefäß 2 
Sudhaus 2 

210 14,50 7.700 0,11 

QUE_116 Würzepfanne 1 
Sudhaus 2 

45 64,60 60.100 3,88 
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Quell-ID Emissionsquelle 
Emissions-

dauer 
[min/Vorgang] 

Volumen-
strom 
feucht, 
20 °C 
[m³/h] 

Geruchsstoff-
konzentration 

[GE/m³] 

Geruchs-
emissions

strom 
[MGE/h] 

QUE_117 
Würzepfanne 2 
Sudhaus 2 

45 64,60 60.100 3,88 

QUE_118 
Trebersilo  
Sudhaus 2 

15 21,00 8.000 0,17 

QUE_119 Trebersilo Leerung 50 % der Emissionen aus dem Trebersilo 0,08 

QUE_121 
Pfannendunst-
kondensator 

15 14,50 60.100 0,85 

QUE_122 Biofilter 1 dauerhaft 3.000,0 500 1,50 

QUE_123 Biofilter 2 dauerhaft 3.000,0 500 1,50 

    Gesamt 42,06 

 

4.2 Huber Technik GmbH & Co. KG 

Im Plangebiet befindet sich am Rennweg 24 auf den Flurstücken 2610, 2621 und 2309 die 

Firma Huber Technik GmbH & Co. KG. Hier werden Fördersysteme jeglicher Art, Gummi-

erzeugnisse wie z. B. Walzen und Scherautomaten aber auch Liegeboxen- und Laufgang-

beläge für Rinderställe hergestellt. Es wird in der Zeit von Montag bis Samstag, 24 Stunden 

am Tag produziert. Sonntags ruht die Produktion. 

In der großen Halle des Gummi-Rohbetriebs wird das angelieferte Rohmaterial wie z. B 

Spezialkautschuke oder Standard-Elastomere vorbereitet. Die Halle wird über zwei Tore an 

der Ost- und Westseite sowie Fenster belüftet. Die beiden Tore sind jedoch nur im Sommer 

von Mai bis Oktober dauerhaft geöffnet. Die Fenster sind im Normalfall zu jeder Zeit während 

des Betriebs geöffnet. 

Anschließend wird das Material in den Bereich der Vulkanisation verbracht. Dieser Produk-

tionsbereich ist in drei Einzelbereiche aufgeteilt, die sich jedoch alle im südlichen Gebäude auf 

dem Grundstück befinden. Der Vulkanisationsbereich A ist der größte dieser Bereiche, hier 

wird das vorbereitete Rohmaterial durch 6 große und mehrere kleinere Pressen weiterver-

arbeitet. Das Gebäude wird über ein Lüftungsband am Dach und Fensterreihen auf der Nord- 

und Südseite belüftet, wobei jedoch die Fenster nur im Sommer geöffnet sind. Im etwas 

kleineren Vulkanisationsbereich B steht die größte dampfbeheizte hydraulische Presse sowie 

mehrere kleinere Pressen zu Verfügung, um das vorbereitete Rohmaterial weiter zu ver-

arbeiten. Im Bereich C stehen für die Herstellung von Spezialanfertigungen mehrere kleinere 

Pressen zur Verfügung. Die Bereiche B und C werden ebenfalls über Lüftungsbänder im Dach 

und Fenster auf der Nord- und Süd- bzw. Ost- und Westseite des Gebäudes belüftet. Auch 

hier werden die Fenster nur in den Sommermonaten von Mai bis Oktober geöffnet. Beim 

Vulkanisieren entstehen sowohl stoffliche Emissionen als auch Abwärme, die über die 

Gebäudeöffnungen in die Atmosphäre gelangen.  
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Im westlichen Bereich der großen Halle steht zur Lackierung eine Lackierkabine zur Ver-

fügung. Hier werden die zu lackierenden Teile von Hand mit einer Spritzpistole lackiert. Lack-

reste werden über Filtermatten der Boden- und Randabsaugung aus der Abluft eliminiert. Die 

so gereinigte Abluft gelangt über einen Kamin in die Atmosphäre. Es werden jährlich ca. 10 bis 

14 Tonnen Lacke und ca. 5 bis 7 Tonnen Lösungsmittel verbraucht.  

Um die Geruchsemissionen des Betriebs erfassen zu können, muss auf Erfahrungswerte von 

vergleichbaren Anlagen zurückgegriffen werden. Hier wird als eine solche eine Anlage zur 

Vulkanisation von Natur- und Synthesekautschuk herangezogen. Hierbei wird in Summe über 

alle Geruchsquellen ein Geruchsemissionsstrom von 11 MGE/h angesetzt. Da für die Huber 

Technik GmbH & Co. KG von kleineren Produktionsmengen als für die Vergleichsanlage aus-

zugehen ist, kann dies als konservativer Ansatz gewertet werden.  

Es handelt sich hierbei um die Gesamtmenge aller Geruchsquellen, die anteilig auf die 

einzelnen Produktionsbereiche aufgeteilt werden. Hierbei ist davon auszugehen, dass im 

Bereich des Gummi-Rohbetriebs weniger Geruchsemissionen freigesetzt werden als bei der 

Vulkanisation. Es werden für diesen Bereich 10 % der Gesamtmenge angenommen. Für die 

Bereiche der Vulkanisation ist davon auszugehen, dass aufgrund der Anzahl, Größe und 

Betriebsdauer der jeweiligen Pressen die Menge der Geruchsemissionen variiert. Für die 

beiden Teilbereiche A und B, bei denen die großen Pressen zum Einsatz kommen, werden 

jeweils 35 % der Gesamtmenge und für den Bereich der Spezialanfertigungen, Teilbereich C, 

20 % der Gesamtmenge angesetzt.  

Bei einem Lösemitteleinsatz von 7 Tonnen im Jahr und einer Betriebszeit von Montag bis 

Samstag im Dreischichtbetrieb errechnet sich ein Lösemittelverbrauch von 0,93 kg pro Stunde.  

Aufgrund der Ergebnisse des „Bericht über Beste Verfügbare Technik (BVT) im Bereich der 

Lack- und Klebstoffverarbeitung in Deutschland, Teilband 1: Lackverarbeitung“ der Uni Karls-

ruhe [6] und der „Gutachterliche Stellungnahme zu Geruchsemissionen und nachbarschaft-

lichen Geruchsimmissionen im Rahmen einer wesentlichen Änderung der Fahrzeugkarossen-

lackiererei“ des TÜV Nord [7] kann für die Lackierkabine der Huber Technik GmbH & Co. KG 

eine mittlere Geruchsemission bezogen auf die Lösungsmittel von 7 GE/mg angesetzt werden. 

Bei vollständigem Verlust der Lösemittel ergibt dies einen Geruchsemissionsstrom von 

6,51 MGE/h für das Lackieren.  

Die anzusetzenden Geruchsemissionsströme für die relevanten Geruchsquellen der Huber 

Technik GmbH & Co. KG sind in Tabelle 3 und Tabelle 4 dargestellt. Die Anordnung der 

Geruchsquellen ist aus dem Emissionsquellenplänen in Anlage 3 ersichtlich. 
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Tabelle 3: Berechnung der Geruchsemissionen des Gummi-Rohbetriebs und der Vulkanisation, 
Huber Technik GmbH & Co. KG 

Quell-ID Produktionsbereich 

Geruchs-
emissions-

strom 
[MGE/h] 

 Vergleichsanlage zum Vulkanisieren von Natur- und Synthesekautschuk 11,00 

QUE_201 bis 
QUE_204 

Gummi-Rohbetrieb 10 % der Gesamtemissionen der Vergleichsanlage 1,10 

QUE_205, 
QUE_208 und 

QUE_209 
Vulkanisation a 35 % der Gesamtemissionen der Vergleichsanlage 3,85 

QUE_206, 
QUE_210 und 

QUE_211 
Vulkanisation b 35 % der Gesamtemissionen der Vergleichsanlage 3,85 

QUE_207, 
QUE_212 und 

QUE_213 
Vulkanisation c 20 % der Gesamtemissionen der Vergleichsanlage 2,20 

 

Tabelle 4: Berechnung des Geruchsemissionsstroms der Lackiererei, Huber Technik GmbH & 
Co. KG 

Quell-ID Quelle 

Löse-
mittel-

ver-
brauch 

[t/a] 

Betriebs-
zeit 
[h/a] 

Abluftge-
schwindig-

keit 
[m/s] 

Volumen-
strom 
[kg/h] 

Geruchs-
stoff-

konzen-
tration 

[GE/mg] 

Geruchs-
emissions-

strom 
[MGE/h] 

QUE_214 Lackiererei max. 7,0 7844 7,0 0,93 7,0 6,51 

5 Ausbreitungsmodell 

5.1 Rechenmodell 

Die Ausbreitungsrechnung wurde mit der Software AUSTALView [8] durchgeführt. Das 

Programm nutzt das TA-Luft-konforme Rechenmodell AUSTAL 3, um die Geruchsimmissions-

situation im Bereich des Plangebiets zu ermitteln. Die während des Rechenlaufs der Aus-

breitungsrechnung erzeugte Protokolldatei ist als Anlage 5 beigefügt. 

Bei der Berechnung mit AUSTAL 3 erfolgt die Ausbreitungsrechnung mit einem La-

grange`schen Partikelmodell zur Bestimmung der Konzentrationsverteilungen einer jeden 

Jahresstunde nach VDI 3945, Blatt 3 [9]. Dabei wird die Bewegung der Geruchsstoffteilchen 

im Rechengitter simuliert. Das Ergebnis ist in Bezug auf seine statistische Sicherheit von der 

Anzahl der Simulationsteilchen abhängig. Durch die Auswahl einer ausreichend hohen 

Qualitätsstufe (hier qs = 2) wird die Anzahl der Simulationspartikel vergrößert und die 

statistische Unsicherheit reduziert. 
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In AUSTAL 3 wird standardmäßig mit einer Beurteilungsschwelle von 0,25 GE/m3 gerechnet, 

um die Wahrnehmungshäufigkeit zu bestimmen. Dies bedeutet, dass eine Geruchsstunde 

vorliegt, wenn der berechnete Stundenmittelwert der Geruchsstoffkonzentration größer ist als 

die Beurteilungsschwelle von 0,25 GE/m3. Diese Vorgehensweise wird für alle Jahresstunden 

und Gitterzellen wiederholt. Dabei wird für jede Gitterzelle die Anzahl der Geruchsstunden 

aufsummiert. Die Wahrnehmungshäufigkeit ergibt sich aus dem Verhältnis der Geruchs-

stunden zu allen Jahresstunden. 

5.2 Rechengebiet 

Die Größe des Rechengebiets wurde mit 3.200 m x 3.200 m gewählt und mit einem 3-fach 

geschachtelten Gitter modelliert. Die Auflösung im innersten Gitter beträgt 4 m x 4 m. Das 

Vertikalgitter wurde von Bodenhöhe zunächst in 2 m- bis 3 m-Schritten, ab 25 m in größer 

werdenden Schritten aufgelöst. Die genaue Gitteraufteilung kann der Protokolldatei in 

Anlage 5 entnommen werden. Die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse erfolgt für den 

bodennahen Bereich von 0 m bis 3 m und die Schicht von 3 m bis 6 m, da sich in dieser Höhe 

das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss möglicher Wohnbebauung im Plangebiet befindet. 

5.3 Modellierung der Emissionsquellen 

Die Emissionen aus den betrachteten Gewerbebetrieben gelangen an Öffnungen in Wänden 

oder Dächern ins Freie.  

Vertikale Öffnungen an den Gebäuden wie Tore wurden als vertikale Flächenquellen mit der 

Fläche der Öffnungen, Fensterklappen auf den Dächern wurden als horizontale Flächen-

quellen und Firstlüftungen oder Fensterreihen als Linienquellen in der Höhe des entspre-

chenden Daches bzw. Fensters modelliert. Abluftkamine wurden als Punktquellen in der Höhe 

der Kamine ohne Berücksichtigung einer Abluftfahnenüberhöhung modelliert.  

Die Emissionsquellenpläne in Anlage 3 zeigen die berücksichtigten Emissionsquellen. 

Detailliertere Informationen zu Lage, Emissionshöhen und Abmessungen der Quellen können 

der Anlage 4 entnommen werden. Die genaue Stärke der Geruchsstoffemissionen ist aus 

Anlage 1 und Anlage 2 ersichtlich. 

Da die Grenzwerte für Gerüche jahresbezogene Häufigkeiten sind, hängen die Geruchsimmis-

sionen linear vom Anteil der Emissionsstunden an allen Jahresstunden ab (Emissionsdauer-

faktor). Die berücksichtigten Betriebe werden ganzjährig von Montag bis Samstag bewirt-

schaftet, so dass in mindestens 7.488 Stunden eines Jahres Geruchsemissionen auftreten. 

5.4 Einfluss von Gelände und Bebauung 

Unebenheiten des Geländes wirken auf das bodennahe Windfeld und können die Ausbreitung 

von Schadstoffen insbesondere in Quellnähe beeinflussen. 

Bei Steigungen größer als 1:20, also 5 %, ist gemäß TA Luft 2021 [2] die Berücksichtigung der 

Geländeeinwirkung auf das Windfeld erforderlich. In Abbildung 3 sind die Bereiche mit 

Steigungen farblich gekennzeichnet. Das Gelände im Plangebiet ist leicht wellig mit 
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Steigungen zwischen 5 % und 10 %. Steigungen von mehr als 10 % treten nur in sehr 

geringem Umfang auf. Der Einfluss des Geländes auf das Windfeld wurde berücksichtigt. 

 

Abbildung 3: Geländesteigung im Rechengebiet mit geschachteltem Rechengitter und 
Anemometer-Standort 

Zur Anwendung des TA-Luft-konformen diagnostischen Windfeldmodells TALdia darf die 

Geländesteigung in der Nähe von Emissionsquellen und auf größeren Flächen des Rechen-

gebiets nicht mehr als 1:5, also 20 %, betragen. Diese Steigungen treten im Rechengebiet 

nicht auf. 

Eine Beeinflussung der Geruchsausbreitung aufgrund der Gebäude im Plangebiet ist anzu-

nehmen. Um den Effekt der Gebäudeumströmung und der dadurch entstehenden Ver-
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wirbelungen der Luft abzubilden, wurden die bestehenden Gebäude im Plangebiet sowie um 

die beiden zu berücksichtigende Gewerbebetriebe im inneren Rechengitter, die eine ab-

schirmende Wirkung bezüglich der Geruchsquellen besitzen, modelliert. 

5.5 Rauigkeit 

Die Rauigkeitslänge beschreibt die Unebenheit der Erdoberfläche und wird angegeben, um 

die Wirkung der Bodenreibung zu beschreiben. Die Rauigkeit wird durch bodennahe 

Hindernisse wie z. B. Sträucher, Bäume und Gebäude erhöht. Eine geringe Rauigkeit besitzen 

demnach bedeckungsfreie Flächen wie z. B. Seen, Wiesen oder Flugplätze. 

Für die mittlere Rauhigkeitslänge z0 weist die TA Luft 2021 in Anhang 2, Tabelle 15 [2] neun 

Klassenwerte von 0,01 m bis 2,0 m zu. Um die Rauigkeit im Untersuchungsgebiet abzuleiten, 

wurden die Landnutzungsklassen des Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE) des 

Umweltbundesamtes verwendet.  

Zur Festlegung der mittleren Rauigkeit im Berechnungsgebiet ist ein Umkreis vom 15-fachen 

der Quellhöhen bei einer Mindesthöhe von 10 m zu berücksichtigen. Im Radius von 150 m um 

die Emissionsquellen bestehen überwiegend Ortsbebauung. Da die Gebäude im inneren 

Rechengitter modelliert wurden, wurde eine repräsentative Rauigkeitslänge von z0 = 1,0 m 

verwendet.  

5.6 Meteorologie 

Für die Beurteilung der Geruchsausbreitung sind für das Untersuchungsgebiet räumlich und 

zeitlich repräsentative meteorologische Daten zu verwenden, da das Ausbreitungsverhalten 

freigesetzter Luftschadstoffe maßgeblich durch die Windrichtungs- und Windgeschwindig-

keitsverteilung sowie durch die thermische Stabilität bestimmt wird. Dabei kennzeichnet die 

Windverteilung die horizontalen Austauschbedingungen, während die thermische Stabilität 

den vertikalen Austausch bestimmt. 

Die meteorologischen Eingangsdaten lagen in Form einer Messreihe der Station München-

Flughafen (AKTerm-Zeitreihe) aus dem repräsentativen Jahr 2016 des Bezugszeitraums 2010 

bis 2019 vor. Das Kriterium nach TA Luft bezüglich des Schwachwindanteils, also Wind-

geschwindigkeiten von weniger als 1 m/s in weniger als 20 % der Jahresstunden, bei der An-

wendung einer AKTerm ist eingehalten. Somit konnte hier mit der AKTerm gerechnet werden.  

Die für die Ausbreitungsrechnung verwendete AKTerm für den Standort München-Flurghafen 

wurde vom DWD zur Verfügung gestellt. Aus einer 10-jährigen Messreihe wurde ein „für Aus-

breitungszwecke repräsentatives Jahr“ nach einem standardisierten Verfahren ermittelt. Die 

Messreihe bezieht sich auf den verfügbaren 10-jährigen Bezugszeitraum gemessener Daten 

2010 bis 2019, sodass die zeitliche Repräsentativität gegeben ist.  

Einschränkungen bei der Verwendung einer AKTerm ergeben sich durch mögliche anders-

artige Geländestrukturen als am Stationsort. Dies bedeutet, dass strömungsdynamische 

Effekte aufgrund enger Täler oder kleinräumig ausgeprägter Bergkuppen nicht berücksichtigt 

sind. Das Berechnungsgebiet befindet sich südöstlich in einer Entfernung von nur ca. 8 km 
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vom Flughafen München. Die Geländestrukturen entsprechen denen am Messort. Somit ist 

die AKTerm für das Untersuchungsgebiet räumlich repräsentativ.  

Abbildung 4 zeigt die Windrichtungsverteilung in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit am 

Standort. Das Untersuchungsgebiet ist durch Winde aus westsüdwestlicher Richtung 

gekennzeichnet. 

 

Abbildung 4: Windrichtungsverteilung und Windgeschwindigkeiten am Standort 

Abbildung 5 zeigt die Häufigkeiten der Windgeschwindigkeitsklassen und der Ausbreitungs-

klassen (AK) nach TA Luft 2021 [2]. Windgeschwindigkeiten von 2,4 m/s und mehr führen zu 

einem zügigen Abtransport der Geruchsstoffe mit der Luftströmung und damit zu einer 

geringeren Verweilzeit am Entstehungsort. Diese liegen in 51,9 % der Zeit vor. Windschwache 

Lagen mit Windgeschwindigkeiten kleiner als 1,4 m/s kommen am Referenzstandort in 22,4 % 

der Jahresstunden vor. Windstille Perioden treten nicht auf. Die jahresmittlere Wind-

geschwindigkeit beträgt 3,01 m/s. 
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Der vertikale Austausch der Luftmassen wird durch Ausbreitungsklassen nach Klug-Manier 

parametrisiert. In 59,5 % des Jahres liegen gute Ausbreitungsbedingungen (AK III und höher) 

vor. Diese Ausbreitungssituationen sind durch eine neutrale bis labile atmosphärische Schich-

tung in Verbindung mit einem hohen Verdünnungsvermögen der Atmosphäre gekennzeichnet 

und bewirken eher günstige Ausbreitungsbedingungen. Ungünstige Ausbreitungsklassen 

(I und II), die z. B. bei Inversionswetterlagen auftreten, besitzen einen Anteil von 39,8 %. 

 

Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit und der Ausbreitungsklassen am 
Standort 

5.7 Statistische Sicherheit 

Der mit AUSTAL 3 berechnete Geruchsimmissionswert besitzt einen Stichprobenfehler. 

Dieser ist abhängig von der Anzahl der freigesetzten Partikel, dem Mittelungszeitraum und 

dem Zellvolumen. Gemäß TA Luft 2021 [2] ist die Anzahl der Simulationspartikel so zu wählen, 
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dass die modellbedingte statistische Unsicherheit 3 von Hundert des Jahres-Immissionswerts 

nicht überschreitet, also maximal 3 % des Jahres-Immissionswerts beträgt. Für die vor-

liegende Ausbreitungsrechnung ist diese Vorgabe erfüllt. 

Bei der Bestimmung von Geruchsstundenhäufigkeiten hat sich gezeigt, dass systematische 

Fehler auftreten können. Durch eine ausreichend hohe Partikelfreisetzungsrate werden diese 

Fehler unterbunden, so dass die ausgewiesene statistische Unsicherheit auch bei Geruchs-

stunden eine vertrauenswürdige Schätzung darstellt [10]. 

6 Ergebnisse und Beurteilung 

Es wurde die Ausbreitung der Geruchsstoffe der in Abschnitt 4 dargestellten Annahmen 

berechnet. 

In den folgenden Abschnitten werden die Ausbreitung der Geruchsstoffe aus der Privat-

brauerei Erdinger Weißbräu und der Huber Technik GmbH & Co. KG als Immissionsbelastung 

in den einzelnen Teilbereichen des Plangebiets dargestellt und beurteilt.  

Als Ergebnisübersicht für das gesamte Plangebiet sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 die 

Immissionswerte, also die Geruchsstundenhäufigkeit eines Jahres jeweils für den bodennahen 

Bereich von 0 m bis 3 m und für die Schicht von 3 m bis 6 m dargestellt. Dies entspricht dem 

Erd- und 1. Obergeschoss der Wohnbebauung im Plangebiet. Detailliertere Ergebnisgrafiken 

für die einzelnen Teilflächen des Plangebiets sind in der Folge ab Abbildung 8 dargestellt. 

Für die Beurteilung wurde ein enges Beurteilungsgitter von 5 m x 5 m verwendet, um den 

Werteunterschied von einer Gitterzelle zur nächsten zu minimieren. Die Ergebnisse jeder 

Gitterzelle sind in den detaillierteren Ergebnisgrafiken als Zahlenwert dargestellt.  

In den grün markierten Bereichen wird der Grenzwert nach TA Luft 2021, Anhang 7 für ein für 

ein Wohn- und Mischgebiet von 10 % relativen Häufigkeiten der Geruchsstunden pro Jahr 

eingehalten. In den gelb markierten Bereichen wird der Immissionswert für ein Gewerbe- und 

Industriegebiet von 15 % Geruchsstunden pro Jahr eingehalten (vgl. Abschnitt 2.2.1).  

Nach der TA Luft 2021 bezieht sich der Immissionswert von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit 

pro Jahr für Gewerbe- und Industriegebiete auf Wohnnutzung in diesen Gebieten. Auch Be-

schäftigte eines benachbarten Betriebs genießen einen Schutzanspruch vor erheblichen Be-

lästigungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der grundsätzlich kürzen Aufenthaltsdauer 

dieser Nachbarn können höhere Immissionen zumutbar sein. Ein Immissionswert von 25 % 

Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr soll jedoch nicht überschritten werden. 
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Abbildung 6: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im Plangebiet in 0 m bis 3 m 
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Abbildung 7: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im Plangebiet in 3 m bis 6 m 
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6.1 Mischgebiet MI 1 

Siehe Abbildung 8 und Abbildung 9: 

Im gesamten vorgesehenen Mischgebiet MI 1 wird der Immissionswert für ein Wohn- und 

Mischgebiet von 10 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr überschritten. Auch ein Übergangs-

wert an der Grenze zum Gewerbegebiet von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr wird 

überschritten. Die höchsten Geruchsimmissionen von bis zu 27 % Geruchsstundenhäufigkeit 

pro Jahr treten in der bodennahen Schicht an der nordöstlichen Ecke des Grundstücks auf. 

Der für Arbeitnehmer aufgrund der kürzeren Aufenthaltsdauer zulässige maximale Immis-

sionswert von 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr wird nur im nordöstlichen Teil des 

Grundstücks überschritten. Am Bestandsgebäude wird dieser Wert an allen Seiten einge-

halten. Neue Wohnbebauung ist hier nicht, die Schaffung von Arbeitsplätzen jedoch möglich.  

Der Schutz der Arbeitnehmer vor unzulässigen Geruchsimmissionen durch den Betrieb der 

Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und der Huber Technik GmbH & Co. KG ist für das 

bestehende Gebäude gewährleistet. 

6.2 Gewerbegebiet GE 1  

Siehe Abbildung 8 und Abbildung 9: 

In fast dem gesamten Gewerbegebiet GE 1 wird der Immissionswert für ein Gewerbe- und 

Industriegebiet von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr überschritten. Lediglich im 

Westen des Gebäudes Rennweg 28 und im Südwesten des Flurstücks 2622 wird dieser 

Immissionswert eingehalten. Die höchsten Geruchsimmissionen von bis zu 30 % Geruchs-

stundenhäufigkeit pro Jahr treten in der bodennahen Schicht an der östlichen Grenze an der 

Robert-Bosch-Straße auf. Der für Arbeitnehmer aufgrund der kürzeren Aufenthaltsdauer 

zulässige maximale Immissionswert von 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr wird nur im 

östlichen Teil der Flurstücke 2622/12 und 2622/13 auf der Ostseite der bestehenden Gebäude 

überschritten. In dem Bereich mit einer Geruchsstundenhäufigkeit von über 25 % pro Jahr sind 

keine neuen gewerblich genutzte Gebäude möglich. 

Der Schutz der Arbeitnehmer vor unzulässigen Geruchsimmissionen durch den Betrieb der 

Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und der Huber Technik GmbH & Co. KG ist für das be-

stehende Gebäude sowie in den Bereichen, in denen der Immissionswert unter 25 % Geruchs-

stundenhäufigkeit pro Jahr liegt, gewährleistet. 
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Abbildung 8: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im MI 1 und GE 1 in 0 m bis 3 m 
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Abbildung 9: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im MI 1 und GE 1 in 3 m bis 6 m 
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6.3 Gewerbegebiet GE 2 

Siehe Abbildung 10 und Abbildung 11: 

Im gesamten Gewerbegebiet GE 2 wird der Immissionswert für ein Gewerbe- und Industrie-

gebiet von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr deutlich überschritten. Der für Arbeit-

nehmer aufgrund der kürzeren Aufenthaltsdauer zulässige maximale Immissionswert von 

25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr wird nur im nordwestlichen und südöstlichen Bereich 

des Flurstücks 2616 überschritten. Die höchsten Geruchsimmissionen von bis zu 39 % Ge-

ruchsstundenhäufigkeit pro Jahr treten in der bodennahen Schicht an der nordwestlichen Ecke 

der Teilfläche GE 2 auf. In dem Bereich mit einer Geruchsstundenhäufigkeit von über 25 % 

pro Jahr sind keine neuen gewerblich genutzte Gebäude möglich. 

Der Schutz der Arbeitnehmer vor unzulässigen Geruchsimmissionen durch den Betrieb der 

Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und der Huber Technik GmbH & Co. KG ist für das be-

stehende Gebäude sowie in den Bereichen, in denen der Immissionswert unter 25 % Geruchs-

stundenhäufigkeit pro Jahr liegt, gewährleistet. 

6.4 Gewerbegebiet GE 4 

Siehe Abbildung 12 und Abbildung 13: 

Im gesamten Gewerbegebiet GE 4 wird der Immissionswert für ein Gewerbe- und Industrie-

gebiet von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr überschritten. Die höchsten Geruchs-

immissionen von bis zu 43 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr treten am östlichen Rand 

des Flurstücks 2615 an der Sigwolfstraße auf. Der aufgrund der kürzeren Aufenthaltsdauer 

zulässige maximale Immissionswert von 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr wird nur im 

westlichen Bereich der Teilfläche GE 4 überschritten. In dem Bereich mit einer Geruchs-

stundenhäufigkeit von über 25 % pro Jahr sind keine neuen gewerblich genutzte Gebäude 

möglich. 

Die Gebäude auf dem Grundstück genießen Bestandsschutz. Der Schutz der Arbeitnehmer 

vor unzulässigen Geruchsimmissionen durch den Betrieb der Privatbrauerei Erdinger Weiß-

bräu und der Huber Technik GmbH & Co. KG ist für die Bereiche, in denen der Immissionswert 

unter 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr liegt, gewährleistet. 
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Abbildung 10: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im GE 2 in 0 m bis 3 m 
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Abbildung 11: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im GE 2 in 3 m bis 6 m 
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Abbildung 12: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im GE 4 in 0 m bis 3 m 
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Abbildung 13: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im GE 4 in 3 m bis 6 m 



Bericht-Nr.: ACB-1023-236252/04 

236252_04_B 36 

6.5 Mischgebiet MI 2 

Siehe Abbildung 14 und Abbildung 15: 

Im gesamten Mischgebiet MI 2 wird der Immissionswert für ein Wohn- und Mischgebiet von 

10 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr überschritten. Auch ein Übergangswert an der 

Grenze zum Gewerbegebiet von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr wird ebenfalls in 

fast dem gesamten Gebiet überschritten. Lediglich im Süden des Gebiets an der Ecke Renn-

weg / Siglfinger Straße wird dieser Übergangswert eingehalten. Die höchsten Geruchsimmis-

sionen von bis zu 76 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr treten in der bodennahen Schicht 

am westlichen Rand des Flurstücks 2609/3, an der Grenze zum Betriebsgelände der Huber 

Technik GmbH & Co. KG auf. Der aufgrund der kürzeren Aufenthaltsdauer zulässige maxi-

male Immissionswert von 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr wird an der Bestandsbe-

bauung auf den Flurstücken 2622/2, 2606/5, 2606/3 das nördliche Gebäude, 2606/6, 2609/3 

und 2609/1 auf allen Seiten überschritten. An den Bestandsgebäuden auf den Flurstücken 

2622/1, 2606/4, 2606/3 das südliche Gebäude, 2606, 2606/8, 2606/7 und 2606/9 wird mindes-

tens auf einer Hausseite dieser Wert eingehalten. Neue Wohnbebauung ist hier nicht, die 

Schaffung von Arbeitsplätzen in den Bereichen, in denen der Immissionswert unter 25 % Ge-

ruchsstundenhäufigkeit pro Jahr liegt, jedoch möglich. In dem Bereich mit einer Geruchs-

stundenhäufigkeit von über 25 % pro Jahr sind keine neuen gewerblich genutzte Gebäude 

möglich. 

Der Schutz der Arbeitnehmer vor unzulässigen Geruchsimmissionen durch den Betrieb der 

Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und der Huber Technik GmbH & Co. KG ist für die be-

stehenden Gebäude, die Bestandsschutz genießen, sowie in den Bereichen, in denen der 

Immissionswert unter 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr liegt, gewährleistet. 

6.6 Gewerbegebiet GE 3 

Siehe Abbildung 14 und Abbildung 15: 

Im gesamten Gewerbegebiet GE 3 wird sowohl der Immissionswert für ein Gewerbe- und 

Industriegebiet von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr als auch der aufgrund der 

kürzeren Aufenthaltsdauer zulässige maximale Immissionswert von 25 % Geruchsstunden-

häufigkeit pro Jahr deutlich überschritten. Die höchsten Geruchsimmissionen von bis zu 42 % 

Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr treten an der östlichen Grenze zum Betriebsgelände der 

Huber Technik GmbH & Co. KG auf.  

Die Gebäude auf dem Grundstück genießen Bestandsschutz, für neue Arbeitsplätze kann der 

Schutz der Arbeitnehmer vor unzulässigen Geruchsimmissionen nicht gewährleistet werden.  

6.7 Gewerbegebiet GE 5 

Siehe Abbildung 14 und Abbildung 15: 

Im gesamten Gewerbegebiet GE 5 wird sowohl der Immissionswert für ein Gewerbe- und 

Industriegebiet von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr als auch der aufgrund der 

kürzeren Aufenthaltsdauer zulässige maximale Immissionswert von 25 % Geruchsstunden-

häufigkeit pro Jahr deutlich überschritten. Die höchsten Geruchsimmissionen von bis zu 80 % 
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Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr treten in der bodennahen Schicht zwischen den Gebäuden 

der Vulkanisation A und C auf.  

Die Gebäude auf dem Grundstück genießen Bestandsschutz, für neue Arbeitsplätze kann der 

Schutz der Arbeitnehmer vor unzulässigen Geruchsimmissionen nicht gewährleistet werden. 

6.8 Gewerbegebiet GE 6 

Siehe Abbildung 16 und Abbildung 17: 

Im gesamten Gewerbegebiet GE 6 wird sowohl der Immissionswert für ein Gewerbe- und 

Industriegebiet von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr als auch der aufgrund der 

kürzeren Aufenthaltsdauer zulässige maximale Immissionswert von 25 % Geruchsstunden-

häufigkeit pro Jahr deutlich überschritten. Die höchsten Geruchsimmissionen von bis zu 75 % 

Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr treten in der bodennahen Schicht an der südwestlichen 

Grenze zum Betriebsgelände der Huber Technik GmbH & Co. KG auf. Die Gebäude auf den 

Flurstücken 2609/2, 2610/2, 2610/1 und 2613/1 genießen vermutlich Bestandsschutz, für 

neue Gebäude bzw. Arbeitsplätze kann der Schutz der Arbeitnehmer vor unzulässigen 

Geruchsimmissionen nicht gewährleistet werden. 

6.9 Industriegebiet GI 

Siehe Abbildung 16 und Abbildung 17: 

Im gesamten Industriegebiet GI wird der Immissionswert für ein Gewerbe- und Industriegebiet 

von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr deutlich überschritten. Der für Arbeitnehmer 

aufgrund der kürzeren Aufenthaltsdauer zulässige maximale Immissionswert von 25 % 

Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr wird nur im südlichen Bereich der Teilfläche GI 

überschritten. Die höchsten Geruchsimmissionen von bis zu 77 % Geruchsstundenhäufigkeit 

pro Jahr treten in der bodennahen Schicht im Süden des Betriebsgeländes der Huber Technik 

GmbH & Co. KG am Gebäude der Vulkanisation A auf. In dem Bereich mit einer 

Geruchsstundenhäufigkeit von über 25 % pro Jahr sind keine neuen gewerblich genutzte 

Gebäude möglich. Die bestehenden Gebäude der Huber Technik GmbH & Co. KG genießen 

vermutlich Bestandsschutz.  

Der Schutz der Arbeitnehmer vor unzulässigen Geruchsimmissionen durch den Betrieb der 

Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und der Huber Technik GmbH & Co. KG ist in den 

Bereichen, in denen der Immissionswert unter 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr liegt, 

gewährleistet. 
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Abbildung 14: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im MI 2, GE 3 und GE 5 in 0 m 
bis 3 m 
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Abbildung 15: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im MI 2, GE 3 und GE 5 in 3 m 
bis 6 m 
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Abbildung 16: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im GE 6 und GI in 0 m bis 3 m 
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Abbildung 17: Prognostizierte Jahreshäufigkeit der Geruchsstunden im GE 6 und GI in 3 m bis 6 m 
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7 Textvorschläge für den Bebauungsplan 

Auf Grundlage dieses Geruchsimmissionsgutachtens werden folgende Texte zum Geruchs-

immissionsschutz für die Festsetzungen und Begründung des Bebauungsplans Nr. 219 

formuliert.  

Im Begründungstext können gegebenenfalls weitere Abwägungspunkte aufgeführt werden.  

7.1 Planzeichnung 

In der Planzeichnung ist in den als Mischgebiet festgesetzten Bereichen der Übergang von 

10 % zu 11 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr zu kennzeichnen. In den Bereichen, die als 

Gewerbe- oder Industriegebiet festgesetzt sind, ist der Übergang von 15 % zu 16 % und von 

25 % zu 26 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr zu kennzeichnen.  

7.2 Festsetzung  

1. Grundlage der Festsetzungen zum Schutz vor Geruchsimmissionen ist das Geruchsimmis-

sionsgutachten zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 219 „Gebiet zwischen Anton-

Bruckner-Straße, Siglinger Straße, Rennweg und Sigwolfstraße“ in Erding im Landkreis 

Erding vom 27.10.2023. 

2. In Mischgebieten ist in Bereichen mit einer Geruchsbelastung von mehr als 10 % Geruchs-

stundenhäufigkeit pro Jahr keine neue Bebauung möglich. 

3. In Gewerbe- oder Industriegebieten ist in den Bereichen mit einer Geruchsbelastung von 

mehr als 15 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr keine Neuansiedlung von Gewerbe-

betrieben möglich.  

4. Eine Neuansiedlung von Gewerbebetrieben in Bereichen mit einer Geruchsbelastung von 

15 % bis 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr bedarf einer Prüfung im Einzelfall. 

7.3 Begründung  

Die Geruchssituation im Plangebiet wurde untersucht.  

Nach der TA Luft 2021 beträgt der Immissionswert für Wohn- und Mischgebiete 10 % 

Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr und der für Gewerbe- und Industriegebiete 15 % Geruchs-

stundenhäufigkeit pro Jahr. 

Bei möglicher Neuansiedlung von Gewerbebetrieben in Bereichen mit einer Geruchsbelastung 

von 15 % bis zu 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr muss eine Einzelfallprüfung 

durchgeführt werden. In Bereichen mit einer Geruchsbelastung von mehr als 25 % Geruchs-

stundenhäufigkeit pro Jahr ist keine Neuansiedlung von Gewerbebetrieben möglich. 

Nach der TA Luft 2021 bezieht sich der Immissionswert von 15 % Geruchsstundenhäufigkeit 

pro Jahr für Gewerbe- und Industriegebiete auf Wohnnutzung in diesen Gebieten. Auch Be-

schäftigte eines benachbarten Betriebs genießen einen Schutzanspruch vor erheblichen Be-

lästigungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der grundsätzlich kürzen Aufenthaltsdauer 

dieser Nachbarn können höhere Immissionen zumutbar sein. Ein Immissionswert von 25 % 

Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr soll jedoch nicht überschritten werden. 
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8 Zusammenfassung 

Die Stadt Erding plant die Neuordnung des Gebiets südlich der Staatsstraße ST 2084. Für 

Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 219 „Gebiet zwischen Anton-Bruckner-Straße, Siglfinger 

Straße, Rennweg und Sigwolfstraße“ sollen zukünftig verschiedene Schutzansprüche gelten. 

Es wurde geprüft, ob gesunde Wohn- bzw. Arbeitsverhältnisse aufgrund der zu erwartenden 

Geruchsimmissionen gewährleistet sind. Die Ausbreitungsrechnung für die Geruchsstoffe 

erfolgte mit dem TA-Luft-konformen Simulationsmodell AUSTAL 3. Zur Beurteilung wurden die 

Immissionswerte anhand der TA Luft 2021, Anhang 7 bestimmt und gemäß den darin festge-

legten Immissionswerten und Beurteilungskriterien bewertet. Nach der TA Luft 2021 bezieht 

sich der Immissionswert für Gewerbe- und Industriegebiete auf Wohnnutzung in diesen 

Gebieten. Auch Beschäftigte eines benachbarten Betriebs genießen einen Schutzanspruch 

vor erheblichen Belästigungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der grundsätzlich kürzen 

Aufenthaltsdauer dieser Nachbarn können höhere Immissionen zumutbar sein. Ein Immis-

sionswert von 25 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr soll jedoch nicht überschritten werden. 

In diesen Bereichen ist lediglich das Errichten von Lagerhallen o. ä. möglich. 

Es zeigte sich, dass in den Mischgebieten MI 1 und MI 2 der Immissionswert für ein Wohn- 

und Mischgebiet flächendeckend und auch der Übergangswert an der Grenze zum Gewerbe-

gebiet in fast allen Bereichen überschritten wird. Wohnbebauung ist nur in Bereichen möglich, 

in denen der Immissionswert für ein Wohn- und Mischgebiet eingehalten wird. 

Auf allen Gewerbe- und Industriegebietsflächen wird der Immissionswert für ein Gewerbe- und 

Industriegebiet überschritten, der aufgrund der kürzeren Aufenthaltsdauer höhere zulässige 

Immissionswert von 25 % der Jahresstunden wird teilweise eingehalten. Die bestehenden 

Gebäude genießen Bestandsschutz, neue gewerblich genutzte Gebäude, in denen sich 

Beschäftigte tagsüber aufhalten, sind nur in Bereichen möglich, in denen dieser höhere 

Immissionswert eingehalten wird. 

Das Plangebiet ist mit erheblichen Geruchsimmissionen vorbelastet. Der Schutz und die 

Vorsorge gegen erhebliche lufthygienische Belästigungen muss im Einzelfall geprüft werden, 

sofern die Geruchsimmissionssituation im Plangebiet nicht deutlich reduziert werden kann.  

Textvorschläge für den Bebauungsplan wurden formuliert. 

Nördlingen, den 27.10.2023  

ACCON GmbH 

 

Dipl.-Met. Isabel Trautsch    Dr.-Ing. Wolfgang Henry
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Anlage 3 Emissionsquellenpläne 

Privatbrauerei Erdinger Weißbräu: 
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Huber Technik GmbH & Co. KG: 
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Anlage 5 Protokolldatei der Ausbreitungsrechnung 

2023-10-13 15:18:09 --------------------------------------------------------- 
TalServer:C:/Austausch/236252/ 
 
   Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.2.1-WI-x 
   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2023 
   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2023 
 
   Arbeitsverzeichnis: C:/Austausch/236252  
 
Erstellungsdatum des Programms: 2023-08-01 07:39:04 
Das Programm läuft auf dem Rechner "AC-HP-PD01". 
 
>>> Abweichung vom Standard (geänderte Einstellungsdatei austal.settings)! 
 
============================= Beginn der Eingabe ============================ 
> ti "236252"                                 'Projekt-Titel 
> ux 32714043                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 
> uy 5355265                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 
> z0 1.00                                     'Rauigkeitslänge 
> qs 2                                        'Qualitätsstufe 
> az "akterm_muenchen_flughafen_16.akt"       'AKT-Datei 
> ha 30.90                                    'Anemometerhöhe (m) 
> xa -470.00                                  'x-Koordinate des Anemometers 
> ya 559.00                                   'y-Koordinate des Anemometers 
> dd 4.0          8.0          16.0           'Zellengröße (m) 
> x0 -46.0        -446.0       -1246.0        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> nx 200          200          200            'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 
> y0 -377.0       -777.0       -1577.0        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> ny 200          200          200            'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 
> nz 25           25           25             'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung 
> os +NOSTANDARD 
> hh 0 3.0 6.0 9.0 10.0 12.0 15.0 16.0 18.0 21.0 24.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 
1000.0 1200.0 1500.0 
> gh "236252.grid"                            'Gelände-Datei 
> xq 239.16      231.67      234.16      247.34      240.68      246.23      243.18      228.89      236.10      260.93      230.14      219.73      
216.54      225.56      228.89      220.01      223.34      261.07      256.08      330.19      232.93      356.49      362.34      534.34      
636.13      534.34      527.44      518.29      609.53      572.73      519.38      554.63      623.14      600.47      571.78      575.03      
608.27 
> yq 164.44      167.63      174.01      168.88      171.24      162.36      155.70      160.28      157.78      158.75      105.77      102.71      
96.33       83.99       91.89       86.48       93.56       158.61      155.98      201.78      143.05      54.30       52.44       -96.32      -65.69      
-96.32      -79.90      -142.07     -141.21     -164.61     -125.03     -155.48     -139.55     -165.22     -155.21     -169.81     -43.36 
> hq 14.00       14.00       14.00       14.00       14.00       14.00       14.00       14.00       14.00       16.50       13.65       13.65       13.65       
13.65       13.65       13.65       13.65       16.50       0.00        10.00       23.10       8.50        8.50        9.00        0.00        9.00        0.00        
6.10        6.10        6.10        5.00        5.00        5.00        5.00        5.00        5.00        14.00 
> aq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        170.00      0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
80.00       38.00       30.00       75.00       45.00       35.00       5.00        25.00       25.00       0.00 
> bq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        1.00        0.00        0.00        0.00        0.00        100.00      6.00        100.00      6.00        
4.00        4.00        4.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> cq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        1.00        0.00        0.00        0.00        0.00        1.00        6.00        1.00        6.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> wq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        249.57      0.00        0.00        0.00        -82.43      7.20        -82.43      7.20        
6.94        278.37      9.20        7.02        7.02        278.25      279.14      8.67        9.67        0.00 
> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000 



Bericht-Nr.: ACB-1023-236252/04 

236252_04_B XVII 

> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> zq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000 
> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> odor ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           
?           ?           ?           ?           ?           416.66667   416.66667   ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           
?           ?           ?           ?           ?           ? 
> xp 33.54       94.36 
> yp 270.74      234.64 
> hp 1.50        4.50 
> rb "poly_raster.dmna"                       'Gebäude-Rasterdatei 
============================== Ende der Eingabe ============================= 
 
>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD)! 
 
Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 26 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 27 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 28 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 29 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 30 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 31 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 32 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 33 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 34 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 35 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 36 beträgt weniger als 10 m. 
Die maximale Gebäudehöhe beträgt 24.0 m. 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.28 (0.27). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.21 (0.21). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.23 (0.18). 
Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet. 
Die Zeitreihen-Datei "C:/Austausch/236252/zeitreihe.dmna" wird verwendet. 
Die Angabe "az akterm_muenchen_flughafen_16.akt" wird ignoriert. 
 
Prüfsumme AUSTAL   d4279209 
Prüfsumme TALDIA   7502b53c 
Prüfsumme SETTINGS 60fc3bc9 
Prüfsumme SERIES   ef24bccb 
 
Bibliotheksfelder "zusätzliches K" werden verwendet (Netze 1,2). 
Bibliotheksfelder "zusätzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2). 
 
============================================================================= 
 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 
TMT: 366 Mittel (davon ungültig: 1) 
TMT: Datei "C:/Austausch/236252/odor-j00z01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "C:/Austausch/236252/odor-j00s01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "C:/Austausch/236252/odor-j00z02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "C:/Austausch/236252/odor-j00s02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "C:/Austausch/236252/odor-j00z03" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "C:/Austausch/236252/odor-j00s03" ausgeschrieben. 
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL_3.2.1-WI-x. 
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor" 
TMO: Datei "C:/Austausch/236252/odor-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "C:/Austausch/236252/odor-zbps" ausgeschrieben. 
============================================================================= 
 
Auswertung der Ergebnisse: 
========================== 
 
     DEP: Jahresmittel der Deposition 
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     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 
 
 
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 
===================================================== 
ODOR     J00 :  85.4 %     (+/-  0.1 ) bei x=  584 m, y= -151 m (1:158, 57) 
============================================================================= 
 
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung 
====================================================== 
PUNKT                       01                02 
xp                          34                94 
yp                         271               235 
hp                         1.5               4.5 
------------+-----------------+----------------- 
ODOR     J00         3.6  0.1          4.7  0.1   % 
============================================================================= 
 
============================================================================= 
 
2023-10-16 12:20:46 AUSTAL beendet. 
 

 


